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DER PADAGOGISCHE BEOBACHTER

IM KANTON ZURICH

Organ des Zircher Kantonalen Lehrervereins -

Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung

ERSCHEINT MONATLICH EIN- ODER ZWEIMAL

58. JAHRGANG

NUMMER 11 28. AUGUST 1964

Ziircher Kantonaler Lehrerverein
Strukturelle Besoldungsrevision

Die gegenwirtig vor dem Abschluss stehende struk-
turelle Besoldungsrevision hat bereits eine erhebliche

Vorgeschichte

Schon vor 1959 wurde iiber strukturelle Besoldungs-
revisionen diskutiert. In den Jahren 1956 bis 1959 reich-
te das kantonale Personal oder einzelne Gruppen davon
Begehren beziiglich struktureller Neuordnungen an die
zustindigen Instanzen ein. Der Lehrerverein forderte
wiederholt, mit dem Hinweis auf den Lehrermangel,
eine wirtschaftliche Besserstellung des Lehrerstandes.
Ausdriicklich wurde aber schon damals auf eine Aen-
derung der Relationen innerhalb der Volksschullehrer-
schaft verzichtet.

Die Ergebnisse waren bescheiden. Zur Hauptsache
wurde lediglich der volle Teuerungsausgleich erreicht.
Erst mit der Besoldungsrevision von 1962, die neben
der generellen Erhéhung der Grundbesoldungen um
8 %0 auch noch eine Erweiterung der Grenzen der Ge-
meindezulagen um einen Fiinftel zeitigte, konnte fiir
die Volksschullehrer eine etwas bessere Einstufung
erreicht werden. Eine grundlegende Aenderung war
aber damit nicht erreicht. Mit solchen bescheidenen
Verbesserungen ist der Lehrermangel nicht zu beheben.

Revision von 1964

Im Laufe des Jahres 1963 wurden neuerdings von
verschiedenen Seiten und an verschiedenen Orten struk-
turelle Begehren vorgetragen. Stimulierend wirkten
die da und dort durchgefithrten Arbeitsplatzbewer-
tungen. Die mehrjihrigen Untersuchungen in der Stadt
Ziirich waren zu einem vorldufigen Abschluss gebracht
worden, und im Bund diskutierte man sehr lebhaft eine
neue Aemtereinreihung, so dass sich auch die Finanz-
direktion unseres Kantons mit einer strukturellen Be-
soldungsrevision zu befassen begann. Im Voranschlag
des Jahres 1964 wurde vorsorglicherweise bereits ein
Betrag von 30 Millionen Franken fiir eine durchzu-
filhrende Besoldungsrevision bereitgestellt. Im Kantons-
rat entstand dagegen keine Opposition, was von Per-
sonalseite ‘her begreiflicherweise mit Interesse und
freudig begriisst wurde.

Grundsitzliche Begehren der Lehrerschaft

Im November 1963 erachtete der Vorstand den Zeit-
punkt als gekommen, auf die Situation der Lehrer hin-
zuweisen und die grundsitzlichen Begehren der Lehrer-
schaft bei den zustindigen Instanzen anzumelden:

1. Besoldungserthohungen, die vergleichbaren Gruppen
des kantonalen Personals zugestanden werden, sollten
auch den Volksschullehrern zugute kommen.

2. Die Erhohungen sollten entweder zur Hauptsache
beim Grundgehalt oder eventuell sowohl beim
Grundgehalt als auch durch entsprechende Erh6hung
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der Grenzen fiir die Gemeindezulagen vorgenommen
werden.

8. Die gesetzliche Begrenzung der Gemeindezulagen
verhindert eine Anpassung an die ortlichen Verhilt-
nisse. Insbesondere sollte dafiir gesorgt werden, dass
die Stadt Ziirich die in Aussicht genommene Erhg-
hung der Lehrerbesoldungen gleichzeitig mit der
Besoldungserhshung fiir das iibrige stidtische Per-
sonal durchfiihren kann.

4. Der mangelnden Aufstiegsmoglichkeit der Volks-
schullehrer ist durch die Einfithrung einer zweiten
Periode von Dienstjahreserhdhungen nach lingerer
Dienstzeit Rechnung zu tragen.

Besondere Bedeutung massen wir dem letzten Punkt
zu. Nachdem es im Laufe der Zeit gelungen war, die
iibrigen Personalverbinde von der Berechtigung dieser
Forderung zu iiberzeugen, galt es, auch die zustindigen
Behorden dafiir zu gewinnen. Die Mittelschullehrer und
die Pfarrherren nahmen umseren Gedanken ebenfalls
auf, was uns nur recht war. Anlisslich einer Audienz
beim Herrn Erziehungsdirektor am Ende des Jahres
1963 stellten wir mit Genugtuung fest, dass auch die
Behorden ihre frithere ablehnende Haltung gegen dieses
Postulat der Lehrerschaft aufgegeben hatten und grund-
sitzlich bereit waren, darauf einzutreten. Die Plattform
fiir den Aufstieg war geschaffen.

Eingabe vom 15. Januar 1964

In einer neuen Eingabe an die Erziehungs- und die
Finanzdirektion prizisierten wir unsere Forderung
durch folgende Ansitze:

1. Besoldungs- 2. Besoldungs-

stufe Fr. stufe Fr.
Primarlehrer 15 800-23 000 24 200
Lehrer der Oberstufe 18 900-26 700 28 100

Fiir den Vorstand stand fest, dass diese Forderungen
zwar durchaus begriindet waren, von den Behorden
aber doch ein maximales Entgegenkommen verlangten.
Die Realisierung war durchaus nicht gesichert. Sie
durfte auch nicht durch eine vorzeitige offentliche
Behandlung gefihrdet werden. In solchen Situationen
hat der Vereinsvorstand die ihm durch die Statuten
iiberbundene Verantwortung zu iibernehmen und von
sich aus Vorentscheide zu treffen, wenn er nicht an die
Mitglieder gelangen kann. Der weitere Verlauf besti-
tigte die Richtigkeit der damaligen Entschliisse in
vollem Umfang, was auch die Delegiertenversamm-
lung vom 20. Juni durchaus anerkannt hat.

Die Beantwortung unserer Eingabe liess auf sich
warten. Erst in den Friihlingsferien fand die entschei-
dende Konferenz des Herrn Finanzdirektors mit den
Vertretern des Personals statt, an der auch unsere Ab-
geordneten teilnahmen. Die Vorschlige der Finanzdirek-
tion fiir die iibrigen Personalgruppen wurden bekannt-
gegeben. Kurz nachher erhielten auch wir den Antrag
der Finanzdirektion an die Regierung iiber die Lehrer-
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besoldungen. Die Verzogerung war darauf zuriickzu-
filhren, dass offenbar die Erziehungsdirektion unsere
Begehren in vollem Umfange unterstiitzt hatte, die
Finanzdirektion daran aber gewisse Abstriche machen
wollte.

Vorschlag der Finanzdirektion vom 16. April 1964

Der Vorschlag der Finanzdirektion, vom 16. April 1964,
sah folgende strukturelle Verinderungen der Lehrer-
besoldungen vor:

1. Der bisherige Aufstieg von der Anfangs- zur End-
besoldung erfolgte in 10 Jahren. Inskiinftig sollen die
Lehrerbesoldungen wie beim iibrigen kantonalen
Personal wilhrend 8 Jahren ansteigen, dann wihrend
8 Jahren gleichbleiben und nach dem 16. Dienstjahr
im Gegensatz zum iibrigen kantonalen Personal noch
einmal wihrend 5 Jahren ansteigen. Das zweite
Maximum gilt deshalb vom 22. Dienstjahr an (bei
den Mittelschullehrern und den Pfarrherren vom
47. Altersjahr an). Lehrer, die bereits die Bedingun-
gen der zweiten Besoldungsstufe erfiillen, kommen
sofort in den Genuss des 2. Maximums.

2. Die zweite Dienstjahreserhbhung wird ganz am
Grundgehalt vorgenommen. Sie betrigt fiir alle
Volksschullehrer einheitlich Fr. 1200.—. Sie wird wie
das Grundgehalt versichert. Die einzelnen Gemein-
den haben sich damit nicht zu befassen. Ein sehr
wichtiger Punkt.

8. Bei der Aufteilung in Grundgehalt und Gemeinde-
zulage ist eine Gleichbehandlung der Primar- und
der Oberstufenlehrer vorgesehen. Bei der Anfangs-
besoldung soll die Gemeindezulage generell 30 %o,
beim ersten Maximum iiberall 40 %/o betragen. Dies
hitte ein sehr unterschiedliches Ansteigen der Grund-
gehilter und der Gemeindezulagen in den einzelnen
Lehrergruppen zur Folge.

Als Besoldungsansitze werden vorgeschlagen:

1. Besoldungs- 2. Besoldungs-

stufe Fr. stufe Fr.
Primarlehrer 16 92022 500 23700
Lehrer der Oberstufe 20 340-26 700 27 900
Zulagen fiir ungeteilte Schulen jahrlich 1000
Zulagen an Sonderklassen jahrlich bis 1200
Vikariatsentschidigungen Primarschule 49—

Oberstufe 61—

Die Anfangsbesoldungen steigen gegeniiber den
jetzigen Besoldungen (1964) bei den Primarlehrern
um 1249, bei den Lehrern der Oberstufe um
12,6 9. Die Endbesoldungen werden bei den Pri-
marlehrern um 11,7 %, bei den Lehrern der Ober-
stufe um 13,2 /o gehoben.

Durch die Umrechnung der Dienstjahre nach bis-
heriger Ordnung mit dem Aufstieg innert 10 Jahren
in solche nach der neuen Ordnung innert 8 Jahren
ergeben sich fiir die einzelnen Jahrginge im Ein-
fithrungsjahr unterschiedliche prozentuale Verbes-
serungen.

4. Verweser sind den gewihlten Lehrern gleichgestellt.
Bei Vikariaten von mehr als 20 Wochen kann wie
bisher eine Verweserbesoldung ausgerichtet werden.
Die Inkraftsetzung ist auf den 1.Januar 1964 vor-
gesehen.

Wenn die Besoldung eines einzelnen Funktionirs
um mehr als 18 %o steigt, was fiir Volksschullehrer
aber nicht der Fall sein wird, so wird der Ueberhang
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erst ab 1. Januar 1965 ausgerichtet.

Die erhohten Besoldungen sollen unter Einschluss
der bisherigen Teuerungszulagen (7 %) versichert
werden.

Eingabe vom 23. April 1964

Dem Vorstand blieb nur sehr wenig Zeit, sich mit der
Vorlage derFinanzdirektion auseinanderzusetzen. Innert
5 Tagen wurde eine sechsseitige Eingabe bereitgestellt.
Sie hilt an den friiheren Forderungen fest und bean-
standet:

1. Die Reduktion bei den Endbesoldungen gegeniiber
unserer Forderung vom 15. Januar um Fr. 500.— bei
den Primarlehrern und um Fr. 200.— bei den Lehrern
der Oberstufe.

2. Die Erhohung der Gemeindezulagengrenzen unter
Entlastung des Grundgehaltes.

3. Die Gleichstellung der zweiten Dienstjahreserhhung
fiir Primarlehrer und Lehrer der Oberstufe.

4. Die sehr starke Vergrosserung des Unterschiedes der
Volksschullehrerbesoldungen zu den Mittelschulleh-
rerbesoldungen.

Jeder Punkt wurde eingehend begriindet, insbeson-
dere die Notwendigkeit einer prozentual gleichen Er-
hohung der Endbesoldungen bei Primar- und Ober-
stufenlehrern.

In einer Aussprache mit dem Hermn Finanzdirektor
vom 19. Juni hatten wir Gelegenheit, unsere Eingabe noch
miindlich zu begriinden. Es war auch zu erfahren, dass
die Quervergleiche zu den Besoldungen beim kanto-
nalen Personal eine wesentliche Rolle spielen. Die
erneute Priifung unserer Begehren wurde zugesichert.

Antrag des Regierungsrates vom 1. Juli 1964
(Siehe auch die vollstindige Vorlage auf Seite 43)

Der Antrag des Regierungsrates vom 1. Juli bringt ge-
geniiber der Vorlage vom 16. April folgende Aenderun-
gen:

1. Die Primarlehrerbesoldungen werden im Grundge-
halt der Anfangsbesoldung um Fr. 300~ erhoht, die
Gemeindezulage aber um Fr. 300.— herabgesetzt. Bei
der Endbesoldung der 1. Stufe ist eine Erhohung von
Fr. 120.— im Grundgehalt und von Fr.60.— bei der
Gemeindezulage also total um Fr. 180.— eingetreten.
Dies gilt auch fiir die Endbesoldungen der 2. Stufe.
Das neue Maximum betrigt somit Fr. 23 880.—.

2. Die Besoldungen der Oberstufenlehrer bleiben im
Endbetrag gleich. Das Grundgehalt wird aber in der
Anfangsbesoldung um Fr. 360.— hoher angesetzt
unter gleichzeitiger Reduktion der Gemeindezulagen-
grenze um denselben Betrag. Bei den Endbesoldun-
gen der 1. und 2. Stufe betrigt die Verschiebung je
Fr. 420—. Das mogliche Maximum bleibt bei Fran-
ken 27 900.—.

Damit ist nun auch der prozentuale Unterschied
zwischen den Primar- und Oberstufenlehrerbesoldun-
gen praktisch wieder hergestellt worden. Er betrug vor-
her 16,25 %, neu 16,0 %. Es sei durchaus anerkannt,
dass der regierungsritliche Antrag auch fiir die Volks-
schullehrer eine grossziigige Losung darstellt und volle
Unterstiitzung verdient. Leider ist er so spit in die
kantonsritliche Kommission gelangt, dass eine Behand-
lung vor den Sommerferien nicht mehr méglich war.
Die entsprechenden Besoldungsvorlagen fiir alle andern
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kantonalen Angestellten sind am 13. Juli, im Sinne der
regierungsritlichen Antrige ohne Gegenstimmen end-
giiltig beschlossen worden.

Bedauerlich ist, dass der Kantonsrat die Vorlage iiber
die Lehrerbesoldungen nicht gleichzeitig mit den andern
behandeln und verabschieden konnte. Er wird friihe-
stens am 31. August dazu Stellung nehmen kénnen.
Hoffentlich tut er dies in derselben wohlwollenden
Haltung, wie am 13. Juli. Inzwischen hat die kantons-
rvitliche Kommission dem Antrag des RR zugestimmt.

H.K.

Antrag des Regierungsrates betreffend die
Festsetzung der Besoldungen
der Volksschullehrer

1. Juli 1964

Der Regierungsrat beschliesst:

I. Das Grundgehalt der gewihlten Lehrer der Volks-
schule wird wie folgt festgesetzt:

fiir Primarlehrer

fiir Oberstufenlehrer

fiir Arbeits- und Haushaltungs-
lehrerinnen fiir die Jahresstunde Fr.

Fr. 13 320 bis Fr. 16200
Fr.16 020 bis Fr.19 500

432 bis Fr. 552

Das Aufsteigen vom Mindest- zum Hochstgehalt er-
folgt in acht gleichen jihrlichen Betreffnissen, so dass
mit Beginn des neunten angerechneten Dienstjahres das
Hochstgehalt erreicht wird.

II. Nach 16 anrechenbaren Dienstjahren steigen die
Grundgehilter der Primarlehrer, der Oberstufenlehrer
und der Arbeits- und Haushaltungslehrerinnen in wei-
teren fiinf gleichen jidhrlichen Betreffnissen auf

Fr.17 400 fiir Primarlehrer

Fr. 20 700 fiir Oberstufenlehrer

Fr. 588 fiir Arbeits- und Haushaltungslehrerinnen
fiir die Jahresstunde.

III. Zum Grundgehalt werden folgende Zulagen aus-
gerichtet:

an Lehrer an ungeteilten Primar- und
Sekundarschulen sowie an ungeteilt
kombinierten Real- und Oberschulen

an Lehrer von Sonderklassen

an Arbeits- und Haushaltungs-
lehrerinnen an Sonderklassen

fiir die Jahresstunde

an Arbeits- und Haushaltungs-
lehrerinnen mit Unterricht
in zwei Gemeinden
in drei Gemeinden
in vier und mehr Gemeinden

jahrlich Fr.1000
jahrlich bis Fr.1 200

bis Fr. 42

jahrlich Fr. 500
jahrlich Fr. 750
jihelich Fr.1 000

IV. Fiir die Gemeindezulagen (§ 3 des Lehrerbesol-
dungsgesetzes) werden die folgenden, in acht gleichen
jdhrlichen Betreffnissen ansteigenden Hochstgrenzen
festgelegt, wobei mit Beginn des neunten vom Kanton
angerechneten Dienstjahres die Hochstzulage ausgerich-
tet werden kann:

1:iir Primarlehrer von Fr.3600 bis Fr.6480
fir Oberstufenlehrer von Fr. 4320 bis Fr.7200
fir Arbeits- und Haushaltungsleh-

rerinnen fiir die Jahresstunde von Fr. 108 bis Fr. 192
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Auf die Gemeindezulagen sind der Mietwert der dem
Lehrer zur Verfiigung gestellten Wohnung sowie wei-
tere Natural- und Geldleistungen, soweit sie nicht ein
angemessenes Entgelt fiir besondere Arbeit darstellen,
anzurechnen. Kinderzulagen werden nicht angerechnet.

V. Die Verweser erhalten das Grundgehalt und die
kantonalen Zulagen der gewihlten Lehrer. Es konnen
ihnen die gleichen Gemeindezulagen ausgerichtet wer-
den.

VI. Die Besoldung der Vikare betrigt an der Primar-
schule Fr. 49, an der Oberstufe Fr. 61 fiir den Schultag.
Bei stundenweiser Beschiftigung betrigt die Besoldung
fiir die Unterrichtsstunde einen Finftel der Tages-
besoldung. Vikarinnen fiir Arbeits- und Haushaltungs-
lehrerinnen erhalten eine Besoldung von Fr.10.40 fiir
die Unterrichtsstunde.

Vikare und Vikarinnen, die nach Ziffer III zulage-
berechtigte Lehrkriifte vertreten, erhalten fiir den Schul-
tag /240 der betreffenden Zulage. Bei Vikariaten, die
mit besonderen Auslagen verbunden sind, kann die
Erziehungsdirektion einen teilweisen Ersatz der Aus-
lagen zu Lasten des Staates bewilligen.

Unterrichtet ein Vikar wihrend mehr als 20 Schul-
wochen an einem Vikariat, so kann er riickwirkend fiir
die ganze Dauer des Vikariates gemaiss Ziffer V als Ver-
weser besoldet werden.

Unter dem Vorbehalt von Absatz 3 diirfen an Vikare
keine Gemeindezulagen ausgerichtet werden.

VII. Hilfsvikare erhalten zu Lasten von Staat und
Gemeinde die Besoldung der Vikare nach der Zahl der
erteilten Unterrichtsstunden.

Lernvikare und Praktikanten an Heimschulen von
Erziehungsanstalten erhalten vom Staate eine Ent-
schidigung von wochentlich Fr. 165.

VIII. Das Grundgehalt wird von Staat und Gemeinde
aufgebracht.

Der Anteil des Staates wird nach Beitragsklassen
abgestuft. Er betriigt nach der Zahl der Dienstjahre:

a) beim Grundgehalt nach Ziffer I

Beitrags- Primarlehrer Oberstufenlehrer
klasse Fr. Fr. Fr. Fr.

1 12 000 bis 14 880 14 400 bis 17 880
2 11700 bis 14 580 14 010 bis 17490
3 11 400 bis 14 280 13620 bis 17 100
4 11 100 bis 13 980 13230 bis 16 71C
5 10 740 bis 13 620 12780 bis 16 260
6 10380 bis 13 260 12 330 bis 15 810
i 10 020 bis 12 900 11 880 bis 15 360
8 9660 bis 12 540 11 430 bis 14910
9 9300 bis 12180 10980 bis 14 560

10 8940 bis 11 820 10530 bis 14 010
11 8580 bis 11 460 10 080 bis 13 560
12 8220 bis 11 100 9630 bis 13110
13 7 860 bis 10 740 9180 bis 12 660
14 7 440 bis 10 320 8 670 bis 12150
15 7020 bis 9900 8160 bis 11 640
16 6600 bis 9480 7 650 bis 11130
Beitrags- Arbeits- und Haushaltungslehrerinnen
klasse Exy Fr.
ey 420 bis 540
5 8 338 bis 458
919 256 bis 376
1316 174 bis 294
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b) bei der Erhohung des Grundgehaltes nach Ziffer 11
Beitrags- Primarlehrer Oberstufenlehrer
klasse Fr. Fr. Fr. Fr.

1 14 880 bis 16 080 17 880 bis 19 080

2 14 580 bis 15 780 17 490 bis 18 690

3 14 280 bis 15480 17 100 bis 18 300

4 13 980 bis 15180 16 710 bis 17 910

5 13 620 bis 14 820 16 260 bis 17 460

6 13 260 bis 14 460 15 810 bis 17 010

7 12 900 bis 14 100 15 360 bis 16 560

8 12 540 bis 13740 14 910 bis 16 110

9 12 180 bis 13380 14 460 bis 15 660

10 11 820 bis 13020 14 010 bis 15210
11 11 460 bis 12 660 13 560 bis 14 760
12 11 100 bis 12300 13110 bis 14 310
13 10 740 bis 11 940 12 660 bis 13 860
14 10 320 bis 11 520 12 150 bis 13 350
15 9900 bis 11100 11 640 bis 12 840
16 9480 bis 10680 11 130 bis 12 330
Beitrags- Arbeits- und Haushaltungslehrerinnen
klasse Fr. Fr.
1— 4 540 bis 576
5— 8 458 bis 494
9—12 376 bis 412
13—16 294 bis 330

Die Gemeinde erginzt die vom Staate ausgerichtete
Besoldung auf den Betrag des Grundgehaltes.

IX. Die kantonalen Zulagen, die Besoldung der Vi-
kare, soweit diese nicht dem vertretenen Lehrer oder
einem Dritten auferlegt wird, und eine in besonderen
Fillen an gewidhlte Lehrer und Verweser zur Aus-
richtung gelangende Teilbesoldung werden von Staat
und Gemeinde im Verhilinis der Anteile am maximalen
Grundgehalt aufgebracht.

X. Den gewihlten Primarlehrern, Oberstufenlehrern
und den Arbeits- und Haushaltungslehrerinnen, welche
im Jahre 1964 gemiss Ziffer II die Voraussetzungen der
zweiten Stufe erfiillen, wird das entsprechende Grund-
gehalt ausgerichtet.

Den gewihlten Lehrern und Lehrerinnen, welche die
Voraussetzungen der zweiten Stufe noch nicht erfiillen,
werden die bisherigen Dienstjahre ab 1. Januar 1964
wie folgt neu angerechnet:

bisher neu bisher neu

0—4 0—4 7 6
5 4 8 7
6 5 9-+10 8

XI. Dieser Beschluss tritt nach seiner Genehmigung
durch den Kantonsrat fiir alle Lehrer und Lehrerinnen,
die im Zeitpunkt der Genehmigung durch den Kantons-
rat im Staatsdienst stehen oder die seit dem 1. Jan. 1964
in den Ruhestand versetzt worden sind, riickwirkend
auf den 1. Januar 1964 in Kraft. Die Abschnitte XII und
XIII betreffen die Aufhebung von Bestimmungen und
die Veroffentlichung im Amtsblatt.

Auszug aus der Weisung

Der Mangel an Volksschullehrern wird sich bei der stin-
digen Bevolkerungszunahme im Kanton Ziirich und der sich
daraus ergebenden Notwendigkeit, mehr Schulklassen zu
schaffen, noch vergrossern. Die Schwierigkeiten in der Re-
krutierung der Lehrer haben sich aber auch dadurch ver-
schirft, dass manche Lehrer, die seit Jahren unterrichten
und frith das Besoldungsmaximum erreicht haben, den Volks-
schullehrerberuf verlassen. Die Stellenbesetzung in abgele-

genen Landgemeinden begegnet besonderen Schwierigkeiten.
Den fehlenden Aufstiegsmoglichkeiten, wie sie den Funk-
tiondren der Verwaltung, aber auch den Angestellten der
Privatwirtschaft grundsitzlich offenstehen, soll durch die
Schaffung eines zweiten Besoldungsmaximums Rechnung ge-
tragen werden. Der Aufstieg zu diesem zweiten Maximum
soll nach 16 anrechenbaren Dienstjahren beginnen und in
fiinf gleichen jihrlichen Betreffnissen von Fr.240.— zur
Hbchstbesoldung fithren, die somit nach dem zuriickgelegten
21. Dienstjahr erreicht wird. Diese zweite Stufe soll, damit
alle Volksschullehrer im Kanton in ihren Genuss kommen,
durch die Erhéhung des Grundgehaltes erreicht werden.
Bei der zweiten Stufe ist keine weitere Erhéhung der
Hochstgrenzen fiir die Gemeindezulagen vorgesehen.

Unter Beriicksichtigung der Schaffung eines zweiten Be-
soldungsmaximums soll das Grundgehalt im ersten Maximum
bei den Primarlehrern um 6,9 Prozent, bei den Oberstufen-
lehren um 6,6 Prozent und bei den Arbeits- und Haushal-
tungslehrerinnen um 6,8 Prozent erhéht werden. Entspre-
chend der Regelung bei den iibrigen Personalkategorien
sollen ebenfalls die Dienstjahre von 10 auf 8 verkiirzt wer-
den. Das Minimum der Grundgehilter wird dadurch um
10,4 Prozent bei den Primarlehrern, um 8,5 Prozent bei
den Oberstufenlehrern und um 11,2 Prozent bei den Arbeits-
und Haushaltungslehrerinnen verbessert.

Bei der freiwilligen Gemeindezulage wurde bisher die
gesetzliche Méglichkeit, bis auf 40 Prozent des Grundge-
haltes zu gehen, nur beim Besoldungsmaximum der Primar-
lehrer ausgeschopft. Im Hinblick auf die vorliegende struk-
turelle Besoldungsrevision und insbesondere auf die Tatsache,
dass die neue zweite Stufe zu Lasten des Grundgehaltes
ausgerichtet werden soll, ist es gerechtfertigt, die Hochst-
grenzen fiir die Gemeindezulagen angemessen zu erhéhen.
Die kiinftigen Héchstgrenzen sollen bei den Minima der
Primar- und Oberstufenlehrer auf 27 Prozent und bei den
Arbeits- und Haushaltungslehrerinmnen auf 25 Prozent be-
messen werden, wihrend sie bei den Maxima der Ober-
stufenlehrer auf rund 37 Prozent und bei den Arbeits- und
Haushaltungslehrerinnen auf rund 35 Prozent angesetzt wer-
den sollen.

Die vorgeschlagene Regelung ergibt bei den Primar-
lehrern eine mogliche Hochstbesoldung (Grundgehalt zu-
ziiglich Gemeindezulage) im Minimum von Fr. 16 920 und
im Maximum der ersten bzw. zweiten Stufe von Fr.22 680
bzw. Fr. 23 880, bei den Oberstufenlehrern im Minimum von
Fr. 20340 und im Maximum von Fr. 26 700 bzw. Fr.27 900
sowie bei den Arbeits- und Haushaltungslehrerinnen bei 24
Pflichtstunden im Minimum von Fr. 12960 und im Maxi-
mum von Fr. 17 856 bzw. Fr. 18 720. Im Vergleich zur Be-
soldungsverordnung ist bei den Primarlehrern das Maximum
der ersten Stufe um Fr. 360 hoher als dasjenige der Klasse 9
(bisher um Fr. 180 hoher als das Maximum der Klasse 9),
das zweite Maximum um Fr. 240 hoher als dasjenige der
Klasse 10. Bei den Oberstufenlehrern liegt das erste Maxi-
mum um Fr. 120 hoher als dasjenige der Klasse 12 (bisher
um Fr. 449 tiefer als das Maximum der Klasse 12), das zweite
Maximum um Fr. 240 tiefer als dasjenige der Klasse 13.

Die Vikariatsbesoldung (Ziffer VI) erfihrt auf der Primar-
schulstufe eine Erhohung von 11,6 Prozent. Die Vikariats-
ansitze auf der Oberstufe werden so erhoht, dass die bis-
herige Relation zu den Vikariatsansitzen auf der Primar-
schulstufe gewahrt bleibt.

Die Zulagen gemiss Ziffer III sind gegeniiber den bis-
herigen Ansitzen um rund drei Prozent erhoht worden. Eine
Neuerung wird bei den Zulagen fiir Sonderklassenlehrer
eingefiihrt, indem die Zulagen sich auch auf die Oberstufe
erstrecken und gleichzeitig durch die Formulierung «bis zu
Fr. 1200» die verschieden starke Belastung durch Sonder-
Klassen aller Art wie auch die Ausbildung der Lehrer beriick-
sichtigt werden soll.

Redaktion des «Pidagogischen Beobachters»: Hans Kiinzli, Ackersteinstrasse 93, Ziirich 10/49

998

(44)



	Der Pädagogische Beobachter im Kanton Zürich : Organ des Zürcher kantonalen Lehrervereins : Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung, 28. August 1964, Nummer 11

